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Rechtssatz

Die mit der "Personenumschreibung" getro ene Wahl des Normadressaten ist wesentlicher Bestandteil jedes

Bescheides. Die Benennung jener Person, der gegenüber die Behörde die in Betracht kommende Angelegenheit des

Verwaltungsrechtes in förmlicher Weise gestalten will, ist notwendiges, auch deutlich und klar zum Ausdruck zu

bringendes Inhaltserfordernis des individuellen Verwaltungsaktes und damit konstituierendes Bescheidmerkmal. Die

in § 191 Abs. 3 BAO normierte Wirkung eines einheitlichen Feststellungsbescheides setzt einen wirksam erlassenen

Feststellungsbescheid voraus (Hinweis B 21. Oktober 1999, 99/15/0121). Die angefochtene Erledigung, die nach dem

ergänzenden Hinweis im Sinne des § 191 Abs. 3 BAO auch gegenüber allen Beteiligten wirken soll, denen

"gemeinschaftliche Einkünfte " zu ießen, erging an die "(Erstbeschwerdeführende GmbH) und Mitges.". Bei diesem

Adressaten handelte es sich aber um kein zivilrechtlich rechtsfähiges Gebilde und eine steuerliche Anerkennung als

Mitunternehmerschaft ist der in der angefochtenen Erledigung bezeichneten Personenmehrheit gegenüber auch nicht

erfolgt. Die angefochtene Erledigung hat damit keine Rechtswirksamkeit erlangt (Hinweis B 2. August 2000, 99/13/0014;

B 17. Oktober 2001, 96/13/0058).
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